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Gesamtgemeinde
Abfallkalender für alle Ortsteile – März 2020
Restmüll: Dienstag, 03.03.
 Dienstag, 17.03.
 Dienstag, 31.03.
Gelbe Tonne: Dienstag, 10.03.
 Dienstag, 24.03.
Altpapier: Samstag, 07.03. Zimmern
 Samstag, 14.03. Seckach
 Samstag, 21.03. Großeicholzheim
Grüngutsammlung: Mittwoch, 11.03. Zimmern+Großeich.
 Donnerstag, 12.03. Seckach

Veranstaltungskalender März 2020
06.  Jahreshauptversammlung des Sportschützenvereins „Hu-

bertus“ Seckach
06.-08.  Jugendturnier der Abteilung Fußball des SV Großeicholz-

heim
07. Jahreshauptversammlung der FFw Abteilung Seckach
08.  Saisoneröffnung Museum im Wasserschloss Großeicholz-

heim
09. Blutspenden in der Seckachtalhalle
12. Monatstreffen des Vereins ZEITBANKplus Seckach
15. Generalversammlung des MV Seckach
15.  Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball des SV 

Großeicholzheim
21.  Jahreshauptversammlung der FFw Abteilung Großei-

cholzheim
21.-22.  Workshop des Blasmusikverbands mit Otto M. Schwarz
22.  Wahl des Pfarrgemeinderats in Seckach
22.  Krims-Krams Basar des Fördervereins der Grundschule 

Großeicholzheim
27.  Generalversammlung des Angel- und Naturfreundever-

eins Zimmern
28.  Generalversammlung mit Neuwahlen des SV Seckach
29.  Jahreshauptversammlung des SV Großeicholzheim

Situation der Kleinkindbetreuung in der Gemeinde Seckach
Zurzeit gibt es im Pflegenest Zimmern zwei freie Plätze und in der 
Kleinkindgruppe im Gemeindekindergarten Großeicholzheim fünf 
freie Plätze. Wie auch beim Elternabend am 15.01.2020 ausführlich 
dargestellt, bezieht sich der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz stets auf das gesamte Gemeindegebiet, 
aber nicht auf die einzelnen Ortsteile.
Wir bitten daher alle Eltern, die zeitnah einen Betreuungsplatz be-
nötigen, eindringlich darum, sich Gedanken zu machen, ob das 
Pflegenest Zimmern oder die Kleinkindgruppe in Großeicholzheim 
als Betreuungseinrichtung für ihre Kinder in Frage kommen und 
bitten bis spätestens 15.03.2020 um entsprechende Rückmeldungen 
per E-Mail an kohler@seckach.de.
Aber auch jene Eltern, deren Kinder erst ab September 2020 ein Jahr 
alt werden, sollen sich schon jetzt zu ihren Betreuungswünschen im 
Pflegenest Zimmern oder in der Kleinkindgruppe Großeicholz-

heim äußern. Dann können auch diese Wünsche bei der weiteren 
Planung Berücksichtigung finden.
Sollten die Rückmeldungen für diese beiden Einrichtungen aber 
weiterhin so verhalten sein, werden diese freien Plätze ab April 2020 
auch auswärtigen Kindern zur Verfügung gestellt werden (müssen), 
denn die Gemeinde Seckach und das Pflegenest Zimmern können 
es sich längerfristig nicht erlauben, Plätze unbesetzt zu lassen. Im 
Interesse aller Beteiligten wäre es natürlich am besten, wenn alle 
Betreuungsplätze mit Kindern aus der eigenen Gemeinde besetzt 
werden könnten. Im Bedarfsfalle sollten die Eltern jetzt also rasch 
auf eines dieser Angebote zurückgreifen. Für Fragen steht Frau 
Hauptamtsleiterin Doris Kohler, Tel. 06292/9201-13, oder kohler@
seckach.de gerne zur Verfügung.

Saisoneröffnung im „Museum im Wasserschloss“!
Mit dem Eintreffen der ersten Frühlingsvorboten endet traditionell 
auch die Winterpause im „Museum im Wasserschloss“ Großeicholz-
heim, weshalb hiermit herzlich auf Sonntag, den 08. März 2020, 
von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr, zur Saisoneröffnung eingeladen wird. 
Die Mitglieder des Vereins „Großeicholzheim und seine Geschich-
te“ e.V. haben in den letzten Wochen wieder fleißig Hand angelegt 
und die Museumsräumlichkeiten einer ordentlichen Frühjahrskur 
unterzogen. Als erster Höhepunkt des neuen Museumsjahres er-
wartet die Besucher am 08. März eine Ausstellung mit Werken des 
schon seit vielen Jahren in Seckach ansässigen französischen Künst-
lers Armand Warin. Auf Ihren Besuch freuen sich die ehrenamtli-
chen Museumsführer sowie alle Helfer des Vereins „Großeicholz-
heim und seine Geschichte“ e.V. und die Gemeinde Seckach.

DRK-Ortsgruppe Seckach
Blutspender gesucht                                      
Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und 
DRK OV Seckach bittet um Ihre Blutspende am: Montag, den 09. 
März 2020, von 14.30 bis 19.30 Uhr, Seckachtalhalle, Schulstr., 
74743 Seckach.
Blutspenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 74 Jahren, Erst-
spender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Das DRK bittet 
Sie, zur Blutspende Ihren Personalausweis mitzubringen. Damit die 
Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Blutentnahme eine 
ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur we-
nige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem 
Imbiss sollten Sie eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde Ihrer 
Zeit, die ein ganzes Leben retten kann.
Weitere Informationen zur Blutspende erhalten Sie im Internet unter 
www.blutspende.de und bei der kostenlosen Hotline des DRK-Blut-
spendedienstes unter Tel. 0800/1194911 (montags bis freitags von 
8.00 bis 17.00 Uhr) 

„1.000 Bäume für 1.000 Kommunen“ – bald ist es soweit!
Der Aufruf zur Teilnahme an der Klimaschutzaktion „1.000 Bäume 
für 1.000 Kommunen“ des Gemeindetags Baden-Württemberg ist 
auch in der Gemeinde Seckach auf sehr große Resonanz gestoßen.
Nachdem der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung im No-
vember 2019 grünes Licht für die Mitwirkung gab und als Aktions-
termin den 13. und 14. März 2020 festlegte, startete die Verwaltung 
im Januar 2020 den Teilnahmeaufruf und zusammen mit Revierlei-
ter Armin Walzel wurde der Ablaufplan erarbeitet. Die Pflanzfläche 
befindet sich auf Gemarkung Großeicholzheim im Eichwald (= in 
Verlängerung des Weges zum Fischteich, Kreuzung Lassklingenweg 
und Eichenweg, im Bereich „Fuchsentrieb/ Lassklinge“).
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Während der Freitag, 13. März, den örtlichen Schulen und Kinder-
gärten vorbehalten ist, setzt sich die Aktion am Samstag, 14. März 
2020, mit der Pflanzaktion für alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, 
Gruppen und sonstige Organisationen der Gemeinde Seckach fort.
WICHTIG: alle Teilnehmer treffen sich auf dem Parkplatz der 
Schloßgartenhalle Großeicholzheim, wo insbesondere die Pri-
vat-Pkw abgestellt werden sollen. Dort steht dann ein Shuttle-Ser-
vice bereit, der die Teilnehmer zur Pflanzfläche bringt.
Es werden zwei Abfahrtszeiten angeboten, nämlich 10.00 Uhr und 
11.00 Uhr. Im Wald angekommen, folgt eine kurze Begrüßung durch 
Bürgermeister Thomas Ludwig und Revierleiter Armin Walzel, ehe 
die ca. halbstündige Pflanzaktion beginnt. Zum Abschluss wird eine 
kleine Stärkung bereitgehalten, ehe es mit dem Shuttle wieder zu-
rück zur Schlossgartenhalle geht, wo die Ankunft für 12.00 Uhr bzw. 
13.00 Uhr vorgesehen ist.
Das Werkzeug zum Anpflanzen der Bäume wird bereitgestellt. Gu-
tes Schuhwerk und der Witterung angemessene Kleidung werden 
empfohlen. Kurzfristige Anmeldungen werden noch bis spätestens 
06. März 2020 von der Gemeindeverwaltung Seckach, Frau Simo-
ne Weber, per Mail (s.weber@seckach.de) oder telefonisch (06292/ 
9201-10) entgegengenommen.

Forschungsprojekt „NS-Verlagerungsbetrieb ´Sachsen´ in 
Seckach“ – Zeitzeugen und Dokumente gesucht
Das Seckacher Gipsbergwerk der Heidelberger Gipsindustrie H. 
und H. Seidenstricker war einer der ersten Industriebetriebe im da-
maligen Amtsbezirk Adelsheim und hat ab dem Jahre 1905 das All-
tagsleben in Seckach über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Viele 
Menschen aus nah und fern fanden hier Lohn und Brot, wodurch 
auch die Wirtschaftskraft unserer Region deutlich gestärkt wurde.
Gleichzeitig ist das Seckacher Gipsbergwerk aber auch Bestandteil 
eines der düstersten Kapitel der deutschen Geschichte, denn gegen 
Ende des II. Weltkriegs wurde es vom NS-Regime zu einer Produk-
tionsstätte für kriegswichtige Güter umgenutzt und erweitert. Kon-
kret sahen sich die Machthaber bedingt durch die verstärkte Luft-
offensive der alliierten Streitkräfte dazu gezwungen, kriegswichtige 
Produktionsstandorte zu dezentralisieren oder unter Tage zu verla-
gern. Das betraf auch die Fa. Fichtel & Sachs in Schweinfurt und so 
wurde ein Teil der dortigen Motorenproduktion im Herbst 1944 in 
die Gipsstollen der Heidelberger Gipsindustrie H. und H. Seiden-
stricker in Seckach ausgelagert.
Der Seckacher Mitbürger und Zeitzeuge Gebhard Schmitt hat die-
se Geschehnisse mit seinem Beitrag „Das Gipsbergwerk Seidenstri-
cker im Zweiten Weltkrieg“, erschienen im Kalender „Unser Land 
2019“, wieder ins Licht der Öffentlichkeit zurückgeholt. Weil diese 
Thematik aber bis dato so gut wie gar nicht historisch untersucht 
wurde, haben sich Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister 
Thomas Ludwig darauf verständigt, dieses Versäumnis nun mehr 
zeitnah nachholen zu wollen.
Daher erforscht der Historiker Herr Simon Metz seit Ende 2019 im 
Auftrag des Neckar-Odenwald-Kreises und der Gemeinde Seckach 
den NS-Verlagerungsbetrieb „Sachsen“ (das ist der offizielle Tarn-
name des Projekts), welcher wie gesagt gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges in Seckach eingerichtet wurde. Herr Metz studierte an 
der Universität Heidelberg Geschichte und Historische Grundwis-
senschaften. Bei den Recherchen für seine Forschungsarbeit möch-
te er neben Quellen aus Archiven, Bibliotheken und Museen auch 
Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berücksichtigen.
Berichte und Schilderungen jener Personen, die die Vorgänge um 
dieses Rüstungsprojekt der Nationalsozialisten noch selbst vor Ort 
erlebt hatten, können wesentliche Bausteine zur Erforschung des 
NS-Verlagerungsbetriebs „Sachsen“ sein. Wir rufen daher hier-
mit alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Seckach und Umge-
bung dazu auf, sich beim Bürgermeisteramt Seckach (Tel.Nr. 06292/ 
9201-10) zu melden und sich für eine Befragung durch Herrn Metz 
zur Verfügung zu stellen. Außerdem ist Herr Metz natürlich auch 

an der Sichtung von alten Dokumenten und Fotos interessiert, die 
möglicherweise noch in Privatarchiven, auf Dachböden und in Kel-
lern schlummern und wichtige Informationen für das Forschungs-
projekt liefern könnten. Bürgerinnen und Bürger, die solches Ma-
terial besitzen und leihweise bereitstellen können, mögen sich bitte 
ebenfalls unter der o.g. Telefonnummer melden.
Für Rückfragen zu diesem Forschungsprojekt steht Ihnen Herr Bür-
germeister Thomas Ludwig gerne persönlich zur Verfügung.

Zusammenfassung der 6. öffentlichen Gemeinderatssitzung 
des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am 28. Januar 
2020
TOP 1   Anfragen und Anregungen der Einwohner zu Angelegen-

heiten der Gemeinde Seckach
Es werden keine Fragen gestellt.
TOP 2  Ehrung von Blutspendern
Über diesen TOP sowie über die Ehrung von Gemeinderat Reiner 
Müller für seine über 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit wur-
de bereits im Mitteilungsblatt Nr. 6 vom 07.02.2020 ausführlich be-
richtet.
TOP 3   Befahrung von Kanälen im Rahmen der Eigenkontroll-

verordnung im Ortsteil Seckach, Bereich Kinder- und Ju-
genddorf Klinge, hier: Auftragsvergabe

Bürgermeister Ludwig erteilt Bauamtsleiter Roland Bangert das 
Wort, der den nachstehenden Sachverhalt und die Angebote vor-
stellt.
I. Erläuterungen
Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) sind Misch- und 
Schmutzwasserkanäle alle zehn Jahre mit einer Kamera zu befah-
ren, die dabei erhaltenen Daten entsprechend der EKVO auszuwer-
ten und vorhandene Schäden gemäß einer Prioritätenliste zu sanie-
ren. Die EKVO ist erstmals im Jahre 1989 eingeführt worden. Im 
Zuge der Aktualisierung des Allgemeinen Kanalisationsplans für 
den Ortsteil Seckach wurde festgestellt, dass in Teilbereichen des 
Kanalnetzes im Kinder- und Jugenddorf Klinge noch Bestands-
daten wie Rohrdurchmesser und Kanalmaterial fehlen. Ursächlich 
hierfür ist die Tatsache, dass die Gemeinde diesen Teil des Kanal- 
und Wasserleitungsnetzes erst zum 01.01.2009 vom Kinder- und Ju-
genddorf Klinge übernommen hat. Damals lagen diese Bestandsda-
ten nicht vor. Im Rahmen der geplanten Befahrung kann nun auch 
dieser Mangel behoben werden. Insgesamt sind ca. 4.200 m Kanäle 
mit Durchmessern von 150 mm bis 1.500 mm sowie 145 Schächte 
zu reinigen und zu befahren. Das Ing.büro Sack & Partner hat für 
diese Aufgabe im Auftrag der Verwaltung zwei Angebote eingeholt 
und schlägt vor, dem günstigeren Angebot, welches von der Fa. Butz 
GmbH & Co. KG aus Haßmersheim kommt und sich auf eine ge-
prüfte Endsumme brutto in Höhe von 45.804,41 € beläuft, den Zu-
schlag zu erteilen. Die Fa. Butz GmbH ist der Gemeindeverwaltung 
als leistungsfähiges Unternehmen bekannt.
II. a.) Kosten
Die Kosten der Reinigung und Befahrung belaufen sich auf 
45.804,41 € brutto. Die Erstellung der Ausschreibung durch das Ing.
Büro Sack, die Ausführungskontrolle und die Auswertung werden 
auf Nachweis abgerechnet.
b.) Deckung
Der entsprechende Ausgabeansatz ist im Haushalt 2020 zu bilden.
In der kurzen Aussprache wird gefragt, warum nur zwei Firmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Die Verwaltung erklärt, dass 
sehr wohl weitere Firmen gefragt worden seien, es bei diesen jedoch 
bis auf Weiteres am Faktor Zeit mangele. Daher wurden im Endef-
fekt nur solche Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, die den 
Auftrag auch in absehbarer Zeit ausführen können.
III.  Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen Be-

schluss:
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Reinigung und Befah-
rung der Kanäle des Ortsteils Seckach, Bereich Kinder- und Jugend-
dorf Klinge, an die Fa. Butz GmbH & Co. KG, 74855 Haßmersheim, 
zum Angebotspreis von 45.804,41 € brutto.
TOP 4   Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für öffentliche Leistungen der Gemeinde Seckach (Ver-
waltungsgebührensatzung) – Beratung und Beschlussfas-
sung über die Satzung und die Gebührensätze

I. Erläuterungen
Nach dem Landesgebührengesetz (LGebG) in Verbindung mit § 11 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) liegt die Zuständigkeit für 
die Kalkulation und Festsetzung von Verwaltungsgebühren bei der 
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jeweiligen Kommune. Diese Gebühren und Auslagen sind für öf-
fentliche Leistungen der Gemeinde zu erheben, soweit nicht durch 
Gesetz etwas Anders bestimmt ist (§ 1 LGebG). Die Verwaltungsge-
bühren nach § 11 KAG werden für öffentliche Leistungen erhoben, 
die die Kommune auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner er-
bringt. Soweit spezialgesetzliche Regelungen zur Erhebung beste-
hen, gehen diese vor (z.B. Ausweisgebühren).
Die derzeit gültige Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde 
Seckach stammt aus dem Jahre 1992 und wurde letztmals im Zuge 
der Euro-Umstellung zum 01.01.2002 geändert. Hierbei handel-
te es sich um eine 1:1-Umstellung, also ohne Gebührenerhöhung. 
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeindeprüfungsanstalt Ba-
den-Württemberg im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfungstätig-
keit die Gemeinde Seckach aufgefordert, ihre Verwaltungsgebüh-
rensatzung rechtlich auf den neuesten Stand zu bringen und die 
Gebührensätze neu zu kalkulieren. Als Grundlage wurde das aktuel-
le Satzungsmuster des Gemeindetags Baden-Württemberg aus dem 
Jahre 2018 verwendet.
In einer Gebührenkalkulation müssen gemäß dem Äquivalenzprin-
zip, dem Kostendeckungsgrundsatz und dem betrieblichen Kos-
tenbegriff die Gebühren für die einzelnen öffentlichen Leistungen 
rechnerisch ermittelt werden. Hierfür wurden die Personalkosten 
auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2020 
individuell ermittelt, während bei den Sachkosten je Büroarbeits-
platz die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt) ermittelten Werte zugrunde gelegt wur-
den (9.700 € je Büroarbeitsplatz). Die Gemeinkosten wurden mit 
einem Zuschlag von 20 % bei Sachbearbeitern sowie 10 % bei Amts-
leitern angesetzt. Im Ergebnis ergeben sich hieraus für alle relevan-
ten Mitarbeiter durchschnittliche Kosten je Arbeitsstunde in Höhe 
von 50,70 € bzw. je Arbeitsminute in Höhe von 0,85 €. Im Gebüh-
renverzeichnis ist dann der abgerundete Vorschlag seitens der Ver-
waltung ersichtlich. Es gibt vier Arten von Gebühren, nämlich die 
Festbetragsgebühr, die Rahmengebühr, die Wertgebühr und die 
Zeitgebühr. Die Gebührenkalkulation sowie der Entwurf der zu er-
lassenden Verwaltungsgebührensatzung samt Gebührenverzeichnis 
liegen dem Gremium vor.
Bürgermeister Ludwig erteilt Hauptamtsleiterin Doris Kohler das 
Wort, die die Kalkulation der Verwaltungsgebühren ausführlich er-
läutert. Frau Kohler weist zunächst auf die Gebührentatbestände 
hin, die sich in den Kalkulationsunterlagen in der Spalte „Öffentli-
che Leistungen“ als lfd. Nr. 1 - 23 finden. Es wurden alle Gebühren-
tatbestände, die für die Gemeinde Seckach relevant sein könnten, 
ausgewählt und dann entsprechend kalkuliert. Im zweiten Schritt 
sind die Kosten pro Arbeitsplatz ermittelt worden, der für die jewei-
ligen Gebührentatbestände Leistungen erbringt. Die Kosten eines 
Arbeitsplatzes setzen sich gemäß den Vorgaben der KGSt aus den 
Personalkosten, den Sachkosten (= Kosten für Raum, Strom, Hei-
zung, Reinigung), den Geschäftskosten (= Kosten für Büromaterial, 
Kopierer, Porto und Telekommunikation sowie IT-Kosten) und den 
Gemeinkosten zusammen. Diese Gesamtkosten wurden im Ergeb-
nis auf eine Arbeitsminute angerechnet. Es folgte, auf Grundlage der 
Angaben der Mitarbeiter und der vierjährigen Arbeitszeitaufschrie-
be, die Ermittlung der Arbeitszeit für die jeweilige Leistung. Durch 
Multiplikation der Kosten je Minute mit der benötigten Zeit erhält 
man den jeweiligen Gebührensatz.
Aus wirtschaftlicher Sicht spielen die Verwaltungsgebühren für die 
Gemeinde nur eine untergeordnete Rolle, denn z.B. im Jahre 2019 
betrugen die Einnahmen hieraus lediglich 3.000 €. Legt man die 
2019er-Fallzahlen zugrunde, so ergibt sich durch die Gebühren-
erhöhung voraussichtlich eine Steigerung um 1.800 € auf 4.800 €. 
Aufkommensstarke Tatbestände wie z.B. die Pass- und Ausweisge-
bühren sind hierbei unberücksichtigt, da diese Gebührensätze bun-
desweit einheitlich geregelt sind.
In der Aussprache wird zunächst die Meinung geäußert, dass es 
wichtig ist, den Bürgern die Kalkulation der Verwaltungsgebühren 
durch die heutige öffentliche Beratung transparent offen zu legen. 
Künftig sollte die Überprüfung und ggf. Anpassung der Gebühren-
sätze aber in kürzeren Zeitabständen erfolgen. Bürgermeister Lud-
wig betont, dass es nach 28 Jahren höchste Zeit war, die Verwal-
tungsgebührensatzung anzupassen, was ja im Übrigen auch eine 
Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt war. Für die Zukunft hält 
der Vorsitzende eine Überprüfung der Gebührensätze in Zeiträu-
men von vier – fünf Jahren für angemessen. Auf der anderen Sei-
te steht die Meinung, von Gebührenerhöhungen grundsätzlich Ab-
stand zu nehmen. Hier widerspricht der Vorsitzende und verweist 
auf die in der Gemeindeordnung fest verankerten Einnahmegrund-
sätze, wonach eine Gemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten zu aller-

erst dort auszuschöpfen hat, wo sie Leistungen für Dritte erbringt. 
Von dieser Reihenfolge kann nicht abgewichen werden. Schließlich 
wird noch gefragt, ob dem Bürger im Vorfeld der Amtshandlung ge-
sagt wird, wie hoch die Gebühr für eine beantragte Dienstleistung 
sein wird. Die Verwaltung bejaht diese Frage und verweist auch auf 
die Meldeauskünfte sowie Leistungen aus dem Gewerbeamt, welche 
sogar erst nach Zahlungseingang erbracht werden. Nachdem es kei-
ne weiteren Fragen mehr gibt und der Gemeinderat keine Einzelab-
stimmung wünscht, wird en-bloc abgestimmt.
II.  Sodann fasst der Gemeinderat bei einer Gegenstimme folgenden 

en-bloc Beschluss:
Der Gebührenkalkulation der Verwaltungsgebühren vom 
15.01.2020 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Be-
schlussfassung über die einzelnen Gebührensätze vorgelegen.
Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Ermessensentschei-
dungen wird ausdrücklich zugestimmt.
Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die Verwal-
tungsgebühren im Gebührenverzeichnis festgesetzt und damit in 
die Verwaltungsgebührensatzung entsprechend aufgenommen.
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 
der Gemeinde Seckach vom 28.01.2020 einschließlich des Gebüh-
renverzeichnisses.
Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft.
Anmerkung: die komplette Satzung wurde im Mitteilungsblatt Nr. 
7/2020 vom 14.02.2020 auf den Seiten 4ff veröffentlicht.
TOP 5   Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zu-

wendungen gem. § 78 Abs. 4 Gemeindeordnung
I. Erläuterungen
Freiwillige Zuwendungen sind vor allem im sozialen und kulturel-
len Bereich eine wichtige Finanzquelle für Städte und Gemeinden. 
Nach dem Inkrafttreten des Korruptionsbekämpfungsgesetzes im 
Jahr 1997 sind bei Amtsträgern, die für ihre Anstellungskörper-
schaft freiwillige Zuwendungen annehmen, erhöhte strafrechtliche 
Risiken entstanden. Durch eine entsprechende Regelung in der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sollen diese Risi-
ken für die Amtsträger minimiert werden. Die Regelung in § 78 Abs. 
4 GemO stellt daher ausdrücklich klar, dass die Einwerbung und 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben zum dienstlichen Aufga-
benkreis kommunaler Amtsträger zählt.
Im weiteren Verlauf unterscheidet die Regelung zwischen dem Ein-
werben, dem Entgegennehmen und dem Annehmen von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Das Einwerben darf 
nur der Bürgermeister oder ein Beigeordneter. Andere Gemeinde-
bedienstete oder ehrenamtlich Tätige dürfen dies nur, wenn sie vom 
Bürgermeister beauftragt sind. Die Entgegennahme obliegt aus-
schließlich dem Bürgermeister oder einem Beigeordneten. Werden 
anderen Personen Spenden für die Gemeinde angeboten, müssen 
sie das Angebot an den Bürgermeister oder einen Beigeordneten 
weiterleiten. Die Entgegennahme erfolgt vorbehaltlich der Zustim-
mung des Gemeinderats, da er über die Annahme zu entscheiden 
hat – und dies aus Gründen der Transparenz i.d.R. in öffentlicher 
Sitzung. Die Entscheidung über die Annahme kann auch auf einen 
beschließenden Ausschuss, nicht aber auf den Bürgermeister selbst, 
übertragen werden. Bei Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen bis zu einem Betrag/ Wert von 100 € kann aus Verein-
fachungsgründen über die Annahme periodisch oder bei Bedarf zu-
sammengefasst pauschal entschieden werden.
Auch die Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen an Dritte fällt unter die Regelung. Eine Vermittlung 
durch die Gemeinde darf nur erfolgen, wenn sich der Dritte an der 
Erfüllung kommunaler Aufgaben beteiligt. Die Vermittlung umfasst 
das Einwerben, Annehmen und Weiterleiten. Die o.g. Verfahrensre-
geln für Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen an die 
Gemeinde gelten auch für die Vermittlung.
Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht zu erstellen, in welchem 
die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzuge-
ben sind, und diesen der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 
Heute hat der Gemeinderat über die Annahme von sechs Geldspen-
den für die Förderung der Erziehung (hier: Seckachtalschule) in 
Höhe von insgesamt 887,50 € sowie über die Annahme einer Sach-
spende für die Brauchtums- und Heimatpflege in Höhe von 450 € 
zu entscheiden.
In der kurzen Aussprache wird es als unverhältnismäßig bezeich-
net, dass sich der Gemeinderat auch mit Kleinspenden unter 100 € 
beschäftigen muss. Der Vorsitzende erwidert, dass für die Annah-
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me von Spenden aufgrund der gesetzlichen Regelung zwingend das 
Hauptorgan oder ein von ihm ermächtigter beschließender Aus-
schuss zuständig ist. Aus Gründen der Sitzungsökonomie wird die-
ser TOP aber nur zwei Mal pro Jahr aufgerufen, wodurch jeweils 
über eine größere Zahl an Spenden entschieden werden kann. Au-
ßerdem gibt Bürgermeister Ludwig noch den Hinweis, dass die 
Namen von Privatspendern wegen den Regelungen in der Daten-
schutzgrundverordnung nicht mehr in der Öffentlichkeit genannt 
werden dürfen. Abschließend bedankt er sich bei allen Spendern für 
ihre großzügigen Gaben.
III.  Sodann fasst der Gemeinderat folgende einstimmige Beschlüsse:
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der o.g. Spenden (jeweils 
einzeln).
TOP 6 a) Anfragen aus Reihen der Gemeinderäte
 b) Bekanntgaben
zu a) Anfragen aus den Reihen der Gemeinderäte
6.1 Friedhof Großeicholzheim
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Betonquader bei den 
Baumgräbern kein schönes Bild abgeben würden. Sie hätten Risse 
und seien verschmutzt. Außerdem fände sich in der Aussegnungs-
halle an den Scheiben und am Boden immer wieder eine große An-
zahl toter Fliegen, was als pietätlos wahrgenommen wird. Bezüglich 
der Baumgräber erinnert Bürgermeister Ludwig daran, dass sich der 
Gemeinderat vor deren Anlage mehrere Friedhöfe angesehen habe. 
Nachdem eine Urnenwand unverhältnismäßig teuer gewesen wäre, 
fiel die Entscheidung für die Baumgräber mit den Quadern zur An-
bringung der Namensschilder. Dem Gemeinderat war hierbei vor 
allem wichtig, dass alle Grabarten in allen Ortsteilen angeboten 
werden. Die Quader befinden sich in einem ordnungsmäßigen Zu-
stand, etwaige Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse werden 
vom Bauhof durch regelmäßiges Reinigen behoben. Zur Insekten-
problematik teilt die Verwaltung mit, dass dieses Thema der Ver-
waltung schon seit vielen Jahren bekannt sei, man kenne aber nicht 
die Ursache. Dabei wurden schon viele Anstrengungen unternom-
men wie z.B. die Bodenfugen erneuert, was das Problem aber leider 
nicht löste. Besonders bei Sonnenschein sind die Fliegen da, ohne 
dass man weiß, woher sie kommen. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
wird die Aussegnungshalle vor jeder Benutzung durch die beauf-
tragte Reinigungsfirma gereinigt. Die Verwaltung sichert zu, dieses 
Thema erneut aufzugreifen.
6.2 Winterdienst in Zimmern
Es wird mitgeteilt, dass Anwohner der Straßen „Am Flachsberg“ 
und „Dekan-Blatz-Str.“ in einem Fall in der letzten Woche bei Glatt-
eis mit dem von der Gemeinde in Behältern bereitgestellten Streu-
salz selbst hätten streuen müssen und gefragt, wann und wie der 
Streudienst abläuft. Die Verwaltung antwortet, dass der Streudienst 
vom Bauhof selbst, je nach Wetterlage, eingeteilt wird. Genau für 
den beschriebenen Zweck stehen an den genannten Stellen Salzgefä-
ße zur Verfügung. Die Verwaltung wird prüfen, um welchen Tag es 
sich gehandelt haben könnte, zumal in der jüngeren Vergangenheit 
eigentlich keine winterlichen Verhältnisse geherrscht haben.
6.3 Beleuchtung unter der Eisenbahnbrücke in Seckach
Es wird ausgeführt, dass die Bahnhofstraße unter der Eisenbahn-
brücke (Nähe Hintere Gasse) sehr schlecht ausgeleuchtet sei und 
deshalb auf einen Teil der Passanten bei Dunkelheit bedrohlich wir-
ke. Die Frage lautet, ob nicht die benachbarten Straßenlampen mit 
weiter streuenden Leuchtkörpern ausgestattet werden könnten. Die 
Verwaltung sagt zu, bezüglich neuer Leuchtkörper mit der Netze 
BW zu sprechen.
6.4 Wertstoffcontainer im Bereich des Nahkauf
Ein weiterer Sprecher weist auf die immer wieder zu beklagen-
den Verschmutzungen im Umfeld der vielen Container am Rande 
des Nahkauf-Parkplatzes hin und möchte wissen, wer für die Er-
teilung der Erlaubnis zum Aufstellen der Container zuständig ist. 
Der Vorsitzende erklärt, dass diese Parkplatzfläche öffentlich ist 
und der Gemeinde gehört. Um den Anblick zu vermeiden, müssten 
sich zunächst die Menschen an die Ordnung halten oder es müsste 
ein neuer Standort für die Container gefunden werden. Wer einen 
öffentlichen Platz weiß, der nicht so auf dem Präsentierteller liegt, 
aber dennoch gut erreichbar ist, möge diesen der Verwaltung bitte 
melden. Derweil wird die Verwaltung erneut einen Aufruf zu mehr 
Sauberkeit bei den Wertstoffcontainern im Mitteilungsblatt veröf-
fentlichen.
6.5 Gelbe Tonne
Es ergeht der Hinweis, dass die neu eingeführte gelbe Tonne bei 
windreichen Wetterverhältnissen sehr leicht umfallen würde. Vor 
dem Wechsel war ein ähnliches Problem mit den gelben Säcken be-

kannt, die dann auf der Straße herumlagen. Es sollte darauf geach-
tet werden, die gelben Tonnen an einem windgeschützten Standort 
bereitzustellen. Bürgermeister Ludwig sagt zu, das Thema bei der 
nächsten Veraltungsratssitzung der KWiN anzusprechen.
Zu b) Bekanntmachungen
Bürgermeister Ludwig gibt folgendes bekannt:
6.6 Probestau am HRB 89b Bödigheim/ Hiffelbach
Bürgermeister Ludwig stellt Herrn Sandro Frank als neuen Tech-
nischer Leiter des Zweckverbandes „Hochwasserschutz Einzugsbe-
reich Seckach/ Kirnau“ vor und bittet ihn, das Gremium über den 
Probestau am HRB 89b zu informieren. Herr Frank erläutert zu-
nächst, dass der Beginn des Probestaus wegen der anhaltend guten 
Niederschlagsprognose auf den heutigen 28. Januar vorverlegt wur-
de; ursprünglich hätte der Einstau am 06. Februar beginnen sollen. 
Zum Probestau selbst wird folgendes ausgeführt:
Der Zweckverband staut aktuell das Hochwasserrückhaltebecken 
Bödigheim/ Hiffelbach vor der Firma Ühlein zur Probe ein. Die 
DIN-19700 sowie die bau- und wasserrechtlichen Genehmigun-
gen schreiben für jedes Rückhaltebecken einen solchen Probestau 
vor. Getestet werden soll, wie sich das Bauwerk unter der Belastung 
von immerhin sechs Meter Wassersäule verhält, ob der unter Wasser 
stehende Damm sich verändert und ob unter anderem die Schütze 
trotz Anpressdruck noch einwandfrei funktionieren. Die der Steue-
rung hinterlegten installierten Messsysteme können in diesem Zuge 
ebenfalls verifiziert werden.
Während der Entleerungsphase, welche die kritischste Phase eines 
solchen Probestaus darstellt, soll die der Beckensteuerung zugrun-
de gelegte und für die Unterlieger sehr wichtige „Wasserstandsab-
flussbeziehung“ übergeprüft werden. Sie beschreibt eine berechne-
te Wassermenge, die bei einem bestimmten Unterwasserpegel vom 
Becken abfließt. Ebenfalls getestet wird auch, ob die Steuerung des 
Beckens in der Lage ist, einen gewissen Abflusspegel zu halten.
Der Probestau wird voraussichtlich über vier - fünf Tage andau-
ern und somit am 01. Februar beendet werden. Während der Ein-
stauphase wird die Abflussmenge unterhalb der Stauanlage durch 
Schließen der Betriebsauslassschieber auf das gewässerökologisch 
erforderliche Mindestmaß begrenzt. Das Probestauziel liegt 1,2 m 
unter dem Stauziel der Anlage. Nach Erreichen des Probestau-ziels 
werden nach ca. 1,5 Tagen Verharrungsphase die Abflüsse aus dem 
Becken bei unterschiedlichen Wasserständen am Abflusspegel ge-
messen sowie die Wasserstände im Hiffelbach bzw. der Seckach an 
repräsentativen Stellen in den Ortslagen von Seckach und Zimmern 
beobachtet. Es wird kurzzeitig zu höheren Abflüssen im Hiffelbach 
und in der Seckach kommen, welche evtl. Geschwemmsel mit sich 
führen könnten. Im Ergebnis ausführlicher Berechnungen kann 
eine Gefahrensituation für die Gemeinde Seckach und insbesonde-
re für die Anlieger des Hiffelbaches und der Seckach jedoch aus-
geschlossen werden. Vielmehr müssten für eine solche Gefährdung 
auch der Gewesterbach und die Seckach Hochwasser führen, aber 
für den Fall, dass sich eine solche Wetterlage abzeichnet, würden 
rechtzeitig die erforderlichen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, 
z.B. durch Abbruch des Probstaus.
Abflussmessstellen sind am Steuerpegel sowie im Zufluss eingebaut 
und werden durch ein erfahrenes Ingenieurbüro betreut. Darüber 
hinaus werden viele weitere Fachleute zur sicheren Durchführung 
dieses Probestaus vor Ort sein, nämlich die örtlichen Stauwärter, 
das Betriebspersonal der Stadtwerke Buchen, die Technische Fach-
behörde beim Landratsamt, ein Geologe und natürlich der Zweck-
verband selbst.
6.7 Aktion „1.000 Bäume für 1.000 Kommunen“
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.11.2019 
beschlossen, dass die Gemeinde Seckach an der Klimaschutzak-
tion „1.000 Bäume für 1.000 Kommunen“ des Gemeindetags Ba-
den-Württemberg teilnimmt. Gemäß dem Motto „nicht nur reden, 
sondern handeln“ besteht die gemeinsame Aufgabe darin, bis zum 
„Tag des Baumes“ am 25.04.2020 in mindestens 1.000 baden-würt-
tembergischen Kommunen je 1.000 Bäume zu pflanzen. Die Baum-
pflanzaktion findet an folgenden Terminen statt:
- am Freitag, 13.03.2020, vormittags von 9 – 12 Uhr, für die Kinder-
gärten und die Schulen und
- am Samstag, 14.03.2020, von 10 – 13 Uhr, für alle Bürgerinnen und 
Bürgern, Vereine, Gruppen, sonstige Organisationen usw.
Die von Revierleiter Armin Walzel ausgewählte Pflanzfläche befin-
det sich auf Gemarkung Großeicholzheim im Eichwald.
6.8   90. Geburtstag von Ehrenbürger Geistlicher Rat Pfarrer Her-

bert Duffner
Der Seckacher Ehrenbürger Pfarrer Herbert Duffner vollendet am 
22.02.2020 sein 90. Lebensjahr. Aus diesem Anlass laden das Kin-
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der- und Jugenddorf Klinge und die Gemeinde Seckach auf Freitag, 
28.02.2020, 10.00 Uhr, zu einem Gottesdienst mit anschließendem 
Empfang in die Klinge ein.
6.9 Einladung zur 33. Offiziellen Partnerschaftsbegegnung
Die diesjährige offizielle Partnerschaftsbegegnung zwischen der 
Gemeinde Seckach und der Stadt Reichenbach/ OL findet in der 
Zeit vom 25. – 28. Juni in Seckach statt. Hierbei wird die Feier des 
30-jährigen Bestehens der Partnerschaft im Mittelpunkt des Ge-
schehens stehen. Der Aufruf zur Bereitstellung von Privatquartie-
ren wird in Kürze veröffentlicht.
Um 20.25 Uhr schließt Bürgermeister Ludwig die öffentliche Ge-
meinderatssitzung und bedankt sich bei der Presse, Frau Merkle, für 
ihr Kommen.

Die Deutsche Bahn AG informiert:
Schienenersatzverkehr Mosbach-Neckarelz – Mosbach (Baden) 
sowie spätere Fahrzeiten
Die Deutsche Bahn AG führt in der Nacht Samstag/ Sonntag, 07./ 
08. März, 23.00 – 05.00 Uhr, sowie in den Nächten Mittwoch/ Don-
nerstag, 01./02. und Donnerstag/ Freitag, 02./03. April, jeweils 23.15 
– 01.45 Uhr, in Mosbach-Neckarelz Wartungsarbeiten durch. Des-
halb werden mehrere S-Bahnen durch Busse ersetzt und Anschluss-
bahnen verkehren mit abweichenden Fahrzeiten. Bitte beachten Sie 
die bis zu 13 Minuten früheren/ späteren Fahrzeiten der Busse.
Hinweis: In der Nacht 07./ 08. März haben Sie in Mosbach (Baden) 
von dem Bus für S 38145 (planmäßige Ankunft 0.55 Uhr in Oster-
burken) Anschluss an die 21 Min. später abfahrende S-Bahn nach 
Osterburken. In der Gegenrichtung haben Sie in Mosbach-Necka-
relz von dem Bus für S 38276 (planmäßige Ankunft 0.38 Uhr in 
Ludwigshafen (Rh) Hbf) Anschluss an die 23 Min. später abfahren-
de S-Bahn nach Ludwigshafen (Rh) Hbf.
Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs 
nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.
Für eventuelle Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Ihre DB Regio AG Region Mitte

Abteilung Zimmern
Der nächste Dienstabend der Aktiven der Feuerwehr Zimmern fin-
det am Montag, den 02.03.2020 um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerä-
tehaus statt. Wir freuen uns, wenn alle Kameradinnen und Kame-
raden zu dieser Zeit da sind, um einen informativen und effektiven 
Dienstabend gestalten zu können.

Amtlicher Teil
Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde Seckach

Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“
Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes und des Entwurfs der 
zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
Der Gemeinderat der Gemeinde Seckach hat in öffentlicher Sit-
zung am 17.02.2020 den Entwurf des Bebauungsplans „Steinigä-
cker-Gänsberg II“ und den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften 
im Ortsteil Seckach gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Planbereich wird begrenzt:
im Westen: durch die Flurstücke 2555, 2556, 2557 und 2558
im Norden:  durch die Flurstücke 2509, 2503, 2503/1, 10017, 10025, 

10026, 17181, 17194, 17196, 17202, 17202/1, 17203, 
17204, 17205, 17206, 17207, 17208 und 17210

im Osten:  durch die Flurstücke 10031, 10033, 10034, 
10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040  
und 10041

im Süden:  durch den Märzengraben (Flst.-Nr. 2531) und das We-
gegrundstück Flst.-Nr. 2554

Maßgebend für den Geltungsbereich ist der nachfolgende unmaß-
stäbliche Lageplan (siehe nächste Seite).

Ziel und Zweck der Planung
Die Aufstellung des Bebauungsplans Steinigäcker-Gänsberg II wird 
durch die anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in 
der Gemeinde Seckach erforderlich. Nachdem im letzten Baugebiet 
„Steinigäcker-Gänsberg“ alle Grundstücke veräußert sind, verfügt 
die Gemeinde Seckach über keine Wohnbauplätze mehr.
Die Gemeinde Seckach hat in den letzten Jahren bewusst die Innen-
entwicklung gefördert. Durch Sanierungsmaßnahmen im Ortskern 
von Seckach wurde moderner, zeitgemäßer Wohnraum geschaf-
fen. Dadurch konnte in den letzten Jahren der Großteil des Bedarfs 
an Wohnraum gedeckt werden. Das Sanierungsprogramm für die 
Ortsmitte ist Ende 2016 ausgelaufen. Auch vor diesem Hintergrund 
ist die Aufstellung des Bebauungsplans nun erforderlich.
Im Plangebiet soll ein attraktives Wohnquartier mit hohen Wohn-
qualitäten im Anschluss an das Wohnbaugebiet „Steinigäcker-Gäns-
berg“ entstehen. Durch den Bebauungsplan sollen neue Wohnbau-
grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie in geringem 
Umfang für Geschosswohnungsbau geschaffen werden.
Ziel ist es, die Sicherung Seckachs als attraktiven Wohnstandort 
sowie die Auslastung der dort konzentrierten Infrastruktur lang-
fristig zu gewährleisten. Dies erfolgt auch im Hinblick auf die re-
gionalplanerischen Vorgaben, dass sich die Siedlungsentwicklung in 
Gemeinden, die als Siedlungsbereich Wohnen festgelegt sind, ori-
entieren soll. Das Plangebiet soll in mehreren Bauabschnitten er-
schlossen werden.

Bebauungsplan „Steinigäcker-Gänsberg II“
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Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
am geplanten Standort wird deshalb die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 BauGB notwendig.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Planzeichnung, textlichen 
Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und der Begründung 
mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen werden vom  09.03.2020  bis  
17.04.2020 im Bürgerbüro des Rathauses der Gemeinde Seckach 
zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. Während der 
Auslegung wird der Bürgerschaft Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung gegeben.
Die Planunterlagen sowie die Bekanntmachung werden gemäß § 4a 
Abs. 4 BauGB im Zeitraum der Offenlegung zudem auf der Home-
page der Gemeinde Seckach (www.seckach.de) unter der Rubrik 
„Leben & Wohnen / Rathaus & Service / Öffentliche Bekanntma-
chungen / BBP „Steinigäcker-Gänsberg II“eingestellt. 

Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen 
–  Umweltbericht mit Untersuchungen zu den Schutzgütern Boden 

(Versiegelung, Verdichtung, Bodenfunktionen), Wasser (Versie-
gelung, Überbauung, Grundwasserneubildung, Wasseraufnahme- 
und Leitungsvermögen, Eingriff in den Märzengraben), Luft und 
Klima (Kalt- und Frischluft, Kaltluftleitbahn, Ausgleichsfunkti-
on), Tiere und Pflanzen (Versiegelung, Lebensraumverlust, Acker- 
und Wiesenflächen, Obstbäume, Gehölze, Biotope, Störung der 
Tierwelt), Landschaft (Landschaftsbild, Siedlungsrand), Mensch 
und Gesundheit (Bodenfruchtbarkeit, Wegenetz)

Flora, Fauna, Biotope
–  Grünordnungsplan mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung
–  Fachbeitrag Artenschutz mit Artenerfassung und Artenschutz-

prüfung (Europäische Vogelarten, Reptilien, Fledermäuse, 
Schmetterlinge)

Mensch und Gesundheit
–  Verkehrsuntersuchung und Schalltechnische Untersuchung mit 

Untersuchung zum Verkehrsaufkommen und zum Verkehrslärm
Im Rahmen der Beteiligungsschritte gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
§ 4 Abs. 1 BauGB sind umweltrelevante Stellungnahmen mit Um-
weltinformationen zu folgenden Themen eingegangen (wesentliche 
Inhalte werden zusammengefasst):
–  Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis: Hinweise zum Umfang 

und Detaillierungsgrad des Umweltberichts, zum Klimaschutz, 
zum Biotopschutz, zum Artenschutz, zur Einhaltung des Gewäs-
serrandstreifens, zum Bodenschutz und zur Grundwasserfreile-
gung, zur Entwässerungskonzeption, zur Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser, zur Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen, 

–  Regierungspräsidium Freiburg: Hinweise zur Geotechnik und 
Baugrunduntersuchungen

–  Regierungspräsidium Stuttgart: Hinweise zu Schallimmissionen 
durch Sonderlandeplatz Schlierstadt-Seligenberg

–  Bürger: Hinweise zur Inanspruchnahme ökologisch wertvol-
ler Flächen, zu gesetzlich geschützten Biotopen, zur Verkehrser-
schließung über die Rosenstraße, zum erwarteten Verkehrsauf-
kommen, zu Verkehrskonflikten, zu Verkehrslärm

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Ge-
meinde vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können gemäß §  3 Abs.  2 des Baugesetzbuches und 
§ 4a Abs. 6 des Baugesetzbuches bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Seckach, den 28.02.2020
Thomas Ludwig, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde Seckach
Bebauungsplan „Röhrig – Teiländerung Grabenweg 22“

Inkrafttreten des Bebauungsplans
Der Gemeinderat der Gemeinde Seckach hat in öffentlicher Sitzung 
am 17.02.2020 den Bebauungsplan „Röhrig – Teiländerung Gra-
benweg 22“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB gemäß 
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen.
Der Planbereich umfasst einen Teilbereich des Flurstücks Nr. 7124. 
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbe-
reichs ergeben sich aus dem nachfolgenden Übersichtsplan:
Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Be-
kanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan „Röhrig – Teiländerung Grabenweg 22“ ein-
schließlich der Begründung kann im Rathaus der Gemeinde 
Seckach während der üblichen Dienststunden sowie im Internet auf 
der Homepage der Gemeinde Seckach (www.seckach.de) unter der 

Rubrik „Leben & Wohnen / Rathaus & Service / Öffentliche Be-
kanntmachungen / BBP „Röhrig – Teiländerung Grabenweg 22“ 
eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen 
und über die Inhalte Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen.
Für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften wird auf 
§ 215 BauGB hingewiesen. Danach werden unbeachtlich 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Seckach unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in Verbindung mit § 5 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird eine etwaige Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO in der aktuel-
len Fassung oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens-
vorschriften nach § 4 Abs. 4 GemO in dem dort bezeichneten Um-
fang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Die 
Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend zu 
machen. Seckach, den 28.02.2020

Thomas Ludwig, Bürgermeister
Zweckverband Gruppenkläranlage „Seckachtal“
Sitzung der Verbandsversammlung 
Am Dienstag, 03.03.2020, 18.00 Uhr, findet im Rathaus Roigheim, 
Sitzungssaal, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
mit folgender Tagesordnung statt:
1.  Anerkennung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom 23.10.2019
2.  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2020
3.  Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zur buchhalteri-

schen Betreuung des Abwasserzweckverbands „Oberes Rinsch-
bachtal“

4.  Erneuerung der Kläranlage
    –  Bericht der Bauleitung über den Stand der laufenden Bauarbeiten
    –  Bericht der Verwaltung über die von ihr gemäß Ermächtigung 

erteilten Aufträge für
       •  Betoninstandsetzungsarbeiten
       •  Estrich-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten
       •  Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
       •  Heizung
       •  Lüftung, Sanitäreinrichtung 
       •  Laborausrüstung, Möblierung
    –  Maschinentechnische Ausrüstung für den Faulbehälter  

Ermächtigung der Verbandsverwaltung zur Auftragsvergabe  
Klärschlammentsorgung / Auftragsvergabe

5. Verschiedenes; Informationen und Anfragen
Hierzu ist die Bevölkerung freundlich eingeladen.

http://www.seckach.de/
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Einladung zur Sitzung des Kreistags am 02.03.2020
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am Montag, den 02.03.2020, 
16.00 Uhr, in der Roedderhalle in Schefflenz-O., Hofacker 1, statt.
T A G E S O R D N U N G:
Ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g
1.   Zukunftskonzept für die Neckar-Odenwald-Kliniken
     -  Zentralisierung der Abteilung für Akutgeriatrie am Standort 

Mosbach und der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am 
Standort Buchen, sowie Eröffnung einer Wahlleistungsstation 
in Mosbach

       Vorlage: K/2020/007
2. Mitteilungen und Anfragen
3. Fragestunde
 Mit freundlichen Grüßen, Dr. Achim B r ö t e l

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n in Seckach in 
der Sparkasse gefunden: 1 Brille
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro während der üblichen Sprechstunden ab-
geholt werden.

Schulnachrichten
Werkrealschule Schefflenztalschule 

Anmeldung zur Klasse 5 am Standort Seckach
Die Anmeldung für die Klasse 5 am Standort Seckach erfolgt am 
Mittwoch, 11.03., und Donnerstag, 12.03.2020, jeweils von 8.00 
– 12.00 Uhr, im Sekretariat der Schule Seckach. Bitte bringen Sie 
zur Anmeldung mit: Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung, Ge-
burtsurkunde im Original (nur zur Kontrolle), Religionsnachweis/
Taufurkunde (nur zur Kontrolle), Aktuelles Passbild für die Bestel-
lung einer Fahrkarte. Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten 
die komplette Anschrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils 
sowie dessen schriftliche Einverständniserklärung zur Anmeldung 
des Kindes. gez. Markus Hebestreit, Schulleiter

Grundschule Großeicholzheim
Anmeldung der Schulanfänger
Die Anmeldung der Schulanfänger an der Grundschule Großei-
cholzheim erfolgt am Montag, den 9. März, und Dienstag, den 10. 
März 2020, ab 14.00 Uhr. 
Ein persönliches Einladungsschreiben erhalten die Eltern in den 
nächsten Tagen.   
Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 31. August 2020 das 
6. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem haben Eltern, deren Kin-
der zwischen dem 1. September 2020 und 31. Juni 2021 das sechste 
Lebensjahr vollenden, ebenfalls die Möglichkeit, ihr Kind einschu-
len zu lassen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Kinder, die zurückgestellt werden sollen, sind ebenfalls am Aufnah-
metag vorzustellen und anzumelden. Zur Anmeldung bringen Sie 
bitte Ihr Kind, das Familienstammbuch, den Impfausweis und eine 
Bestätigung der U9-Untersuchung mit. 
Wir freuen uns auf alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger. 
 das Kollegium der Grundschule Großeicholzheim

vhs Buchen – Außenstelle Seckach
Neues vhs-Programm erschienen
Das Warten hat ein Ende – das druckfrische vhs-Programmheft für 
Frühjahr und Sommer 2020 ist da! Sie können sich gerne in sämt-
lichen Rathäusern, Banken, öffentlichen Einrichtungen sowie Ge-
schäften der Region ein Exemplar mitnehmen. Es lohnt sich, denn 
es gibt in diesem Semester viele Neuheiten zu entdecken: von einer 
Tolkien-Lesung über neue Entspannungsangebote bis hin zu bunten 
Kursen rund um Ernährung.
In Seckach gibt es im kommenden Semester sogar ein komplett neu-
es Angebot in den Bereichen Aquafitness, Malen, Pilates, Stricken 
und Yoga, worauf hiermit ganz besonders hingewiesen wird.
Natürlich finden Sie alle Angebote auch online unter www.vhs-bu-
chen.de.  Durchstöbern Sie nach Herzenslust die fünf Bereiche Ge-
sellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf. Anmeldungen 
sind online möglich, per Mail (info@vhs-buchen.de) oder direkt in 
unserer vhs-Zentrale in Buchen.
Bei folgenden Kursen in Seckach sind noch Plätze frei:
B402 Kreativmalkurs für Teenager
von 14–17 Jahren

Olga Kling, Kunstlehrerin / Donnerstag, 12. 3., bis 23. 4. 2020, 17.00 
–18.30 Uhr, 5 Termine / Seckachtalschule, Schulstr. 5, Kunstatelier / 
53,00 Euro inkl. 8 Euro Materialkosten
B510 Socken stricken
Imme Sigmund / Mittwoch, 11. 3., bis 25. 3. 2020, 18.00–19.30 Uhr, 3 Ter-
mine / Seckachtalschule, Schulstr. 5, Mensa / 27,00 Euro (5–8 Personen)
Bitte 4-fädige Sockenwolle und Nadelspiel 2,5 mm mitbringen.
B512 Sneaker-Socken stricken
Imme Sigmund / Montag, 9. 3., bis 23. 3. 2020, 19.00–20.30 Uhr, 3 Ter-
mine / Seckachtalschule, Schulstr. 5, Mensa / 27,00 Euro (5–8 Personen)
Mithilfe der erlernten Techniken können nach der Übungsphase 
schon Socken nach eigenen Vorstellungen gestrickt werden. Bitte 
mitbringen: 4-fädige Sockenwolle, Nadelspiel 2,5 mm.
C117 Hatha-Yoga
Annette Baur, Yoga-Lehrerin BDY / EYU / Mittwoch, 4. 3., bis 20.5. 
2020, 18.00–19.30 Uhr, 10 Termine / Seckachtalschule, Schulstr. 5, 
Musikraum / 82,00 Euro
Yoga als altes und bewährtes Übungssystem harmonisiert den Kör-
per, den Geist und die Seele und führt somit zu mehr Gesundheit, 
Gelassenheit und Energie.
C245 Pilates für Anfänger
Doris Kohler, DTB Kursleiterin Pilates / Donnerstag, 5. 3., bis 7. 
5.2020, 19.00–20.00 Uhr, 10 Termine / Seckachtalhalle, Schulstraße 
3/ 56,00 Euro
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Gymnastikmatte, kleines 
Handtuch.
C246 Pilates für Fortgeschrittene
Doris Kohler, DTB Kursleiterin Pilates / Donnerstag, 5. 3., bis 7. 
5.2020, 20.05–21.05 Uhr, 10 Termine / Seckachtalhalle, Schulstraße 
3 / 56,00 Euro
Für Personen mit mindestens einem Jahr Pilateserfahrung.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Gymnastikmatte, kleines 
Handtuch.
C256 Aqua-Fitness im Flachwasser
Doris Kohler, Übungsleiterin Prävention / Sonntag, 8. 3., bis 17. 5.2020, 
20.00–21.00 Uhr, 10 Termine / Hallenbad, Schulstr. 3 / 79,00 Euro
Dieses Training eignet sich besonders gut für Anfänger – auch 
Nichtschwimmer- und alle, die Spaß haben in der Gruppe zu trai-
nieren. 
C260 Beckenbodentraining für Männer
Doris Kohler, DTB Beckenboden-Trainerin / Mittwoch, 4. 3., bis 20.5. 
2020, 19.00–20.00 Uhr, 10 Termine / Seckachtalhalle, Schulstraße 3 / 
56,00 Euro
C262 Beckenbodentraining für Frauen
Doris Kohler, DTB Beckenboden-Trainerin / Mittwoch, 4. 3., bis 20.5. 
2020, 20.05 –21.05 Uhr, 10 Termine / Seckachtalhalle, Schulstraße 3 
/ 56,00 Euro 
Ein kräftiger und gesunder Beckenboden ist das A&O für unsere 
Gesundheit. Er gibt nicht nur den Bauch- und Beckenorganen Halt, 
sondern ist auch für unser tägliches Wohlbefinden unerlässlich und 
ganz wichtig für unsere aufrechte Haltung. Es sind vielschichtige 
unsichtbare Muskeln, die genauso trainiert werden müssen, wie die 
sichtbaren Muskeln an Armen, Beinen oder Bauch. Schon nach kur-
zer Zeit haben Sie eine andere Körperwahrnehmung und ein besse-
res Körpergefühl.

Altersjubilare
01.03. Josef Saur Zimmern 70 Jahre
02.03.  Adelheid Hofmann Großeicholzheim 70 Jahre
04.03.  Mohammad Khan Seckach 70 Jahre
Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und wünscht 

alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
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Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher Notfalldienst:   0180-6062811
Augenärztlicher Notfalldienst:   0180-6020785

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
29.02.-02.03.2020:   Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schu-

macher-Str. 2-4, 74706 Osterburken, Tel. 
06291/1200

Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 29.02.2020:  

Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281 - 45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 01.03.2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295 - 2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Montag, 02.03.2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281 - 89 57, Hochstadt-
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 03.03.2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292 - 2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Mittwoch, 04.03.2020:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281 - 56 00 22, Brucknerstr. 
13, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 05.03.2020:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291 - 6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Freitag, 06.03.2020:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281 - 38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Sperrung der Seckachtalhalle
Die Seckachtalhalle und der Mehrzweckraum sind am Montag, den 
09.03.2020 und Mittwoch, den 11.03.2020, wegen Veranstaltungen 
für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen und Or-
ganisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung Schloßgartenhalle
Die Schloßgartenhalle in Großeicholzheim ist am Samstag, den 
07.03.2020 und Sonntag, den 08.03.2020, wegen einer Veranstal-
tung, für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen 
und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Kindergarten Großeicholzheim
Informations- und Anmeldetag 
Wir laden alle interessierten Eltern ein, unseren Kindergarten ken-
nenzulernen bzw. ihr Kind bei uns anzumelden. Möglichkeit hierzu 
gibt es am Donnerstag, den 26.03.2020, zwischen 14.00 und 16.30 
Uhr. In den beiden Kindergartengruppen können Kinder ab 2 ¾ 
Jahren aufgenommen werden. 
Zur besseren Planung bitten wir Sie, zuvor einen Termin für diesen 
Tag zu vereinbaren. Bitte melden Sie sich hierfür unter (06293) 359 
im Kindergarten bei der Leitung Katina Göhlich. 
Bei Bedarf ist es selbstverständlich auch möglich, einen individuel-
len Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Für Anmeldungen im Kleinkindbereich (ein bis drei Jahre) wen-
den Sie sich bitte direkt an die Gemeindeverwaltung Seckach, Frau  
Doris Kohler, Tel.: (06292) 9201-13.

Sperrung Dorfgemeinschaftshaus Zimmern
Das Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern ist von Freitag, den 
06.03.2020, bis einschließlich Sonntag, den 08.03.2020, wegen ei-
ner Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, 
Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So, 01.03. + ERSTER FASTENSONNTAG
  8:30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
  9:00 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10:00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10:30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
11:00 Uhr Klinge: Eucharistiefeier
17:30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo, 02.03. Montag der ersten Fastenwoche
18:30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Di, 03.03. Dienstag der ersten Fastenwoche
18:30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do, 05.03. Donnerstag der ersten Fastenwoche
18:00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
18:30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
19:30 Uhr Seckach: Stille Anbetung
Fr, 06.03. Freitag der ersten Fastenwoche
18:00 Uhr Seckach: Weltgebetstag der Frauen
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Gemeinsames
Jesus – Gebet
Wir treffen uns wieder am Donnerstag, 5. März um 20.00 h in der 
Pfarrscheune in Schlierstadt. Wie immer sind neue Teilnehmer je-
derzeit herzlich willkommen!

Änderung der Gottesdienstzeiten in Rosenberg, Bronnacker 
und Seckach
Wie Ihnen schon seit einiger Zeit bekannt ist, fällt es Herrn Pfarrer 
Bschirrer immer schwerer, einen Gottesdienst selbständig zu feiern. 
Dadurch wird es nun zu Änderungen der Gottesdienstzeiten in Ro-
senberg, Bronnacker und Seckach kommen. Ab dem 09. März 2020 
wird der der Mittwochabend Gottesdienst in Rosenberg entfallen, 
zugunsten eines Gottesdienstes in Bronnacker. Die dortige Eu-
charistiefeier am Freitagabend wird somit dort auf den Mittwoch-
abend verlegt und wöchentlich gefeiert werden. Für die Gemein-
demit-glieder, welche am Mittwochabend den Gottesdienst bisher 
besucht haben, ist es sicher möglich, eine Mitfahrgelegenheit von 
Rosenberg nach Bronnacker und zurück einzurichten. Der Sonn-
taggottesdienst in Rosenberg bleibt davon selbstverständlich unbe-
rührt. In Seckach wird der Montagabendgottesdienst ebenfalls er-
satzlos entfallen.

Weltgebetstag der Frauen:
Am 6. März 2020 um 18.00 Uhr sind alle Interessierten sehr herzlich 
in die Kath. Kirche St. Sebastian in Seckach eingeladen. Die Gottes-
dienstordnung wurde dieses Jahr von den Frauen von Simbabwe für 
uns vorbereitet. Beim Gottesdienst werden wir mehr über das Land 
und die dortigen Verhältnisse erfahren. Anschließend gibt es die 
Möglichkeit im Pfarrheim bei landestypischem Essen uns dem Land 
im Süden Afrikas näher bringen zu lassen. Die Frauen aus Zimmern 
sind herzlich eingeladen.
Über rege Beteiligung freut sich die WGT-Gruppe Seckach.

Großeicholzheim, St. Laurentius
Krabbelgruppe
Die Krabbelgruppe findet wieder statt. Alle Interessenten können 
immer dienstags ab 10:30 - 12:00 im katholischen Gemeindesaal 
vorbeikommen. Spielsachen und Kaffee sind vorhanden. Bei Fra-
gen oder Anregungen gerne via Mail an annkathrinkist@gmail.com

Seniorentreff Großeicholzheim
Unsere nächste Veranstaltung findet dann am 11. März statt. Das 
Treffen beginnt um 15.00 Uhr im kath. Gemeinderaum. Hierzu sind 
alle Interessierten ganz herzlich eingeladen.
Zimmern, St. Andreas

Seniorentreff Zimmern:
Voranzeige: Wir treffen uns am 25.3. um 14.00 Uhr im Gemein-
desaal Zimmern. Pfarrer Andreas Schneider wird uns an diesem 
Nachmittag mit auf die Reise nehmen. 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 01.03.2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Prädikant Wild
Mittwoch, den 04.03.2020
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Freitag, den 06.03.2020
19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen
 Gottesdienst und Beisammensein im Ev. Gemeindehaus

Großeicholzheim
Sonntag, 01.03. Invokavit
09.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Kindergottesdienst (Pfr. 

Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Großeicholzheim
Dienstag, 03.03.
15.00 Uhr Seniorennachmittag Gemeindehaus Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 04.03.
19.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Gemeindehaus Großeicholzheim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim
 Thema: „Neue Ordnung“ (Markus 2,18-28) Pfr. Strom-

berger

Freitag, 06.03.
19.00 Uhr Weltgebetstag Evang. Gemeindehaus Großeicholzheim

Weltgebetstag am 6. März
Am 6. März findet der diesjährige Weltgebetstag statt. In Großei-
cholzheim lädt das ökumenische Vorbereitungsteam herzlich ein, 
um 19.00 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus zu kommen. Die 
Lieder und Texte des Weltgebetstages wurden in diesem Jahr von 
Frauen aus Simbabwe ausgewählt. Auch die Kollekte kommt sozia-
len Projekten in dem afrikanischen Land zugute.

Planungstreffen für den Bereich „Arbeit mit Kindern“
Zum gemeinsamen Austausch über die verschiedenen Gruppen und 
Angebote für Kinder in unserer Kirchengemeinde und zur Planung 
der weiteren Arbeit in diesem wichtigen Gemeindebereich findet 
am 11. März um 20.00 Uhr ein Treffen im Evangelischen Gemein-
dehaus Großeicholzheim statt. Alle Mitarbeitenden und alle, die an 
einer Mitarbeit interessiert sind, sind herzlich eingeladen!

Adelsheim
Sonntag, den 01.03.2020, Invokavit
  9:30 Uhr Gottesdienst (Präd. Jehle-Fischer)
Freitag, den 06.03.2020
18:30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen im kath. 

Pfarrsaal

Vereinsnachrichten
Budo Kunst e.V.

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) 
des Budo Kunst e.V. am Freitag, den 13. März 2020, 20.30 Uhr, im 
Trainingsraum / Tischtennishalle Seckach.
Tagesordnung: 
TOP 1: Begrüßung durch den Vorstand 
TOP 2: Protokoll der Hauptversammlung 
TOP 3: Bericht des Vereinsvorstandes 
TOP 4: Berichte der einzelnen Abteilungen 
TOP 5:  Behandlung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge  
TOP 6: Kassenbericht 
TOP 7: Entlastung des Vereinsvorstandes  
TOP 8: Vorstandswahlen 
TOP 9: Vorschau über anstehende Termine für das Vereinsjahr 
TOP 10: Verschiedenes 
Anträge, die von den Mitgliedern gestellt werden können, müs-
sen bis 11. März 2020 schriftlich beim Vereinsvorsitzenden Klaus 
Rudolf, Karlstrasse 8, 74706 Osterburken, E-Mail: kontakt@bu-
do-kunst.de vorliegen.  
Stimmberechtigt sind in der Mitgliederversammlung nach § 11 
der Vereinssatzung alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr. 
Minderjährige Mitglieder können ihre Anliegen schriftlich bis zum 
oben genannten Zeitpunkt auch bei der Jugendvertreterin Manuela 
Schulz, Schefflenzerstr. 14, 74838 Limbach einreichen.
Die Vorstandschaft würde sich freuen, wenn eine möglichst große 
Zahl von Vereinsmitgliedern dieser Einladung folgen könnte. Bei 
minderjährigen Vereinsmitgliedern sind die Erziehungsberechtig-
ten selbstverständlich ebenso willkommen.
 Klaus Rudolf, Vereinsvorsitzender 

Musikverein Seckach
Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung des Musikvereins für das Jahr 2019 findet 
am 15. März 2020 um 19.00 Uhr im Sportheim in Seckach statt. Fol-
gende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht 
3. Bericht des Dirigenten
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht und Entlastung der Vorstandschaft
6. Erhöhung des Jahresbeitrags
7. Verschiedenes Wünsche und Anträge
Anträge an die Generalversammlung müssen schriftlich eine Woche 
vor der Generalversammlung beim 1.Vorstand eingereicht werden. 
Zur Generalversammlung sind alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner des Musikvereins herzlich eingeladen.

mailto:annkathrinkist@gmail.com
mailto:kontakt@budo-kunst.de
mailto:kontakt@budo-kunst.de
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Verband Wohneigentum Seckach

Bericht über die Jahreshauptversammlung
„Gerade in der Nutzung und Förderung von Potentialen eines je-
den Einzelnen steht für die Zukunft die Chance, zusammen mit 
einem großen Betätigungsfeld in der Gemeinschaft durch den an-
stehenden gesellschaftlichen Wandel hindurch zu führen.“ So Tors-
ten Nehring als Gemeinschaftsleiter des Verbandes Wohneigentum 
Seckach im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Pizzeria 
„Da Maria“. Nur so werde es gelingen, den Ortsverband Seckach 
auch mittel- und langfristig erhalten zu können. Dementsprechend 
galt ein besonderer Dank des Vorsitzenden allen, die sich im Rah-
men der Vorstandstätigkeiten und bei sonstigen Aktivitäten für die 
Belange des Vereins eingesetzt hatten, den örtlichen Vereinen für 
das harmonische Miteinander und der Gemeinde für die stete Un-
terstützung. Ein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeister 
Thomas Ludwig, Peter Sitte als Vertreter des Bezirksvorstandes und 
dem Ehrenvorsitzenden Josef Kowatschitsch. Als lebender und le-
bendiger Verein sei man ein wichtiger Bestandteil in der Gemein-
schaft, was auch durch die Präsentationen beim Sommerferienpro-
gramm sowie durch diverse Kurse dokumentiert wurde.
Nach diesen Grußworten der Gäste und dem Gedenken an die 
im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder erinnerte Gemein-
schaftsleiter Nehring u.a. an die Bezirksversammlung bei der AWN 
in Buchen, wo auch die Mitgliederstärke von 107 des Ortsverbandes 
Seckach hervorgehoben wurde. Weiter resümierte er die Mitglie-
derversammlung, die 4. Pflanzentauschbörse auf dem Rathausvor-
platz, den jährlichen Sommerschnittkurs in Zimmern mit Garten-
fachwart Lothar Meier und die Kräuterwanderung für Kinder mit 
Doris Öppling aus Götzingen. Für einen reibungslosen Ablauf die-
ser Veranstaltung zeichneten Torsten Nehring sowie Ulla und Otto 
Schmutz verantwortlich. Im Mittelpunkt der traditionellen Stamm-
tische standen nach wie vor der Erfahrungsaustausch, der Kontakt 
zwischen der Vorstandschaft und den Mitglieder sowie die Findung 
und Förderung neuer Ideen und Potentiale.
Einen ausführlichen Einblick in die Inhalte der gesamten Aktivitäten 
des Vereins gab Schriftführer Bernhard Aumüller, ehe Kassenwart 
Michael Schäfer trotz einiger Ausgaben über einen zufriedenstel-
lenden Kassenstand berichten konnte. Da die beiden Kassenprü-
fer Angela Phillip und Ludwig Kohler keinerlei Beanstandungen 
zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bür-
germeister Thomas Ludwig der gesamten Vorstandschaft auch als 
Dankeschön für die geleistete Arbeit einstimmig die Entlastung. 
Die anschließenden Neuwahlen zur Vorstandschaft brachten fol-
gendes einstimmiges Ergebnis: 1. Vorsitzender/ Gemeinschaftslei-
ter Torsten Nehring, 2. Vorsitzender Otto Schmutz, Kassenwart Mi-
chael Schäfer, Schriftführer Bernhard Aumüller, Beisitzerin Louisa 
Pols, Revisoren Angela Phillip und Ludwig Kohler. Für die Dele-
giertenversammlung im Mai in Karlsruhe wurde Torsten Nehring 
bestimmt. Dem Gemeinschaftsleiter oblag es anschließend, einige 
langjährige und besonders verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Die 
Ehrenurkunde samt Ehrennadel des Verbandes sowie ein Präsent des 
Vereins erhielten Michael Schäfer für zehn Jahre, Bernhard Aumüller 
für 25 Jahre sowie Eugen Phillip, Hans Philipp, Josef Kowatschitsch 
und Resi Alter für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verband Wohneigen-
tum Seckach. Abschließend gab Torsten Nehring noch bekannt, dass 
der erste Stammtisch am 22. Mai in Seckach, der Sommerschnittkurs 
in Zimmern im Juni, der Jahresausflug am 4. Juli, das Sommerfest am 
26. September in Großeicholzheim und der zweite Stammtisch am 
23. Oktober in Seckach stattfinden werden. Für ihr überdurchschnitt-
liches Engagement dankte er Gertrud Scheuermann, Michael Schäfer 
und Otto Schmutz mit einem Vereinspräsent.

ZEITBANKplus Seckach e.V.
Bericht über die Jahreshauptversammlung samt zehnjähri-
gem Bestehen
„Eine Zeitbank ist eine lokale Vereinigung zur Erbringung gegen-
seitiger Leistungen auf Grundlage einer geldlosen Tauschwirtschaft. 
Sie stellt eine organisierte Form gegenseitiger Hilfe dar, ähnlich ei-
nes Tauschkreises.“ So die Definition der Inhalte des Vereins „Zeit-
bank plus Seckach“ im Rahmen der Jahreshauptversammlung im 
Großen Sitzungssaal des Rathauses, wie sie Elfriede Kohler als 1. 
Vorsitzende zu Beginn ihres Rechenschaftsberichtes erläuterte. Ihr 
Dank galt in erster Linie den Mitgliedern im Vorstand und den 
zahlreichen Helfern im Hintergrund für ihr Engagement bei den 
verschiedensten Veranstaltungen und Aktivitäten, aber auch Bür-
germeister Thomas Ludwig und der Gemeindeverwaltung für die 
vielseitige Unterstützung „auf dem kleinen Dienstweg“.
Nachdem die Vorsitzende über die allgemeine Entwicklung in Sa-
chen Zeitbank auf nationaler- und internationaler Ebene informiert 
hatte, wies sie auf das im November in Seckach stattfindende Netz-
werktreffen der deutschen Zeitbanken hin, welches das 10-jährige 
Bestehend es Vereins krönen wird. Weiter war ihrem Bericht zu ent-
nehmen, dass man mit der Aufnahme zweier neuer Mitglieder die 
Anzahl der Mitglieder bis Ende des Berichtsjahres auf 50 erhöhen 
konnte, die sich in 30 Frauen, 14 Männer und sechs Kinder aufteil-
ten. Auch zu Beginn des neuen Jahres habe man bereits drei neue 
Mitglieder begrüßen dürfen. 
„Die Anzahl der getauschten Stunden betrug im vergangenen Jahr 
191, woran 23 Mitglieder beteiligt waren. Somit haben wir uns seit 
der Gründung bis Ende 2019 mit insgesamt 1.434 Stunden gegen-
seitig unterstützt“, so die 1. Vorsitzende weiter. Ein besonderer Dank 
galt hierbei allen Mitgliedern, die den Mut hatten, sich helfen zu las-
sen und denjenigen, die bereit waren, ihre Zeit für andere und den 
Verein einzusetzen. Im letzten Jahr hatten sieben Altersjubilare 21 
Stunden-Gutscheine eingelöst und somit wurden für 17 Jubilare 43 
Stunden an Unterstützung geleistet. Insgesamt habe man elf Zeit-
bank-Treffen organisiert und bei diesen monatlichen Treffen seien 
im Schnitt 15,5 Mitglieder anwesend gewesen.
Schriftführerin und 2. Vorsitzende Iris Bronner resümierte den 
Inhalt der Vorstandssitzungen mit den Vorbereitungen zur Zehn-
jahresfeier sowie für die angebotenen Referate und Veranstaltun-
gen. Über eine zufriedenstellende Kassenlage berichtete anschlie-
ßend Kassenwart Gerhard Knecht und da die Kassenprüferinnen 
Carmen Reichel und Rita Rothenhöfer keine Beanstandungen zu 
vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürger-
meister Ludwig der gesamten Vorstandschaft als Dank und An-
erkennung für die geleistete Arbeit einstimmig die Entlastung. Im 
Anschluss erinnerten Elfriede Kohler und Iris Bronner im Rahmen 
einer PowerPoint-Präsentation an die 10-jährige Vereinsarbeit, an 
die Gründungsveranstaltung mit 24 Mitgliedern und mit den Grün-
dungsinitiatorinnen Iris Bronner und Elfriede Kohler sowie an die 
Teilnahmen an allen Straßenfesten und Infoveranstaltungen. Nicht 
unerwähnt blieb die Vorstellung einer Studie über den sozialwirt-
schaftlichen Nutzen von Zeitbankvereinen, wie z.B. durch Hilfen in 
der Altenpflege. Besonders erfreut zeigte man sich darüber, dass El-
friede Kohler in der großen Zeitbankorganisation schon seit einigen 
Jahren als Praxisexpertin und Netzwerkkoordinatorin für Deutsch-
land fungiert. 
Derweil zeigte sich Bürgermeister Ludwig beeindruckt von den Re-
chenschaftsberichten und ist angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen des demografischen Wandels heute mehr denn je davon 
überzeugt, dass die Gründung des Vereins „Zeitbank Plus Seckach“ 
unbedingt notwendig war. Das vorrangige Ziel bestehe dabei darin, 
dass ältere Menschen länger selbstbestimmt in ihren eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben können. „Dazu gehört das Nehmen eben-
so wie das Geben als verschworene Gemeinschaft in nachbarschaft-
lichem Sinne. In Seckach hat sich die Zielsetzung der Agenda schon 
jetzt erfüllt und als Kitt diene dem Verein zum Einen der über-
durchschnittliche Einsatz von Elfriede Kohler und der gesamten 
Vorstandschaft in den vergangenen zehn Jahren, aber auch die mo-
natlichen Treffen mit interessanten Themen“, so Ludwig abschlie-
ßend. Mit der Vorstellung des Jahresprogrammes 2020 leitete die 
1.Vorsitzende zum geselligen Teil über.

http://zb.zeitbankplus.net/website.php?s=WsPresse&mdt=Seckach
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TC Großeicholzheim
Die Jahreshauptversammlung des TC Großeicholzheim findet  am 
13.03.2020 um 19.30 Uhr im Tennisheim statt. Alle Mitglieder, Ver-
einsvorstände, Freunde und Gönner sind herzlich eingeladen.
  1.)  Begrüßung 
  2.)  Totengedenken
  3.)  Bericht des Vorstandes
  4.)  Bericht des Jugendwartes
  5.)  Bericht des Sportwarts
  6.)  Bericht des Mannschaftführers
  7.)  Bericht des Kassiers
  8.)  Bericht der Kassenprüfer 
  9.)  Aussprache 
10.) Entlastung der Vorstandschaft
11.) Anträge
12.) Verschiedenes
13.) Neuwahlen
14.) Grußworte
Anträge können bis zu 11.03.2020 an Rudolf Reuther, Römerstraße 
34, 74743 Seckach, Tel. 06292/7482, gestellt werden.

Förderverein der Grundschule Großeicholzheim
Basar in der Grundschule Großeicholzheim
„Wir helfen Ihnen beim Frühjahrsputz!“
Unter diesem Motto findet der diesjährige Krimskrams-Basar am 
Sonntag, den 22.03.2020, von 14.00 - 16.30 Uhr in der Grundschule 
Großeicholzheim statt. Für einen kleinen Betrag (Erw. 4,-€, Kind 2,-
€) dürfen Sie so viele Dinge mitnehmen, wie Sie tragen können! Es 
erwartet Sie außerdem ein leckeres Kuchenbuffet. Der Erlös kommt 
dem Förderverein der Grundschule Großeicholzheim zugute.
Gerne dürfen Sie uns mit Spielen, Büchern und Krimskrams aller 
Art unterstützen. Diese können in der Bäckerei Fritzebeck während 
der Öffnungszeiten oder direkt in der Grundschule an folgenden 
Tagen abgegeben werden: Mittwoch, den 11.03., von 13.30 - 15.00 
Uhr oder Freitag, den 20.03., von 12.30 - 15.00 Uhr.
Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Nummer 
06293/929622. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
Das Team des Fördervereins der Grundschule Großeicholzheim

Großeicholzheim und seine Geschichte GusG e.V.
Monatssitzung März
Es ist soweit, das Museum öffnet im März wieder seine Tore. Mit 
einem tollen Anfang wollen wir im März starten. Dazu treffen wir 
uns zur Monatssitzung am 4. März um 19:00Uhr im Repräsentati-
onsraum des Wasserschlosses in Großeicholzheim. Hierzu sind alle 
herzlich eingeladen.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
Öffnungszeiten der Bücherei (im Untergeschoss Nebenraum Kir-
che Seckach):
Donnerstag: 16.30–17.30 Uhr; Samstag: 10.00–11.00 Uhr; Sonntag: 
11.30–12.15 Uhr.  Die Ausleihe ist kostenlos! Wir freuen uns auf Sie! 

Das Büchereiteam

Eckenberg-Gymnasium Adelsheim
Termine zur Schüleranmeldung in Klasse 5
Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern für die Klasse 5 des 
neuen Schuljahres 2020/2021 nimmt das Eckenberg-Gymnasium 
Adelsheim am Mittwoch, 11.03.20, von 8.00 bis 18.00 Uhr und Don-
nerstag, 12.03.20, von 8.00 bis 17.00 Uhr entgegen. Bitte bringen Sie 
zur Anmeldung ein Passbild, die Geburtsurkunde (Familienstamm-
buch), die Empfehlung der Grundschule sowie „die Anmeldung an 
der weiterführenden Schule“ (Formblatt 3+4/wird von der Grund-
schule ausgegeben) mit.

Abt-Bessel-Realschule Buchen
Anmeldetermine 
Am Mittwoch, 11. März und Donnerstag, 12. März 2020, können 
die Schüler/innen für die Klassen 5 an der Abt-Bessel-Realschule 

angemeldet werden. Das Sekretariat der Schule ist an diesen Tagen 
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöff-
net. Die Anmeldungen werden unter Vorlage des Blattes 3 und 4 
– Grundschulempfehlung, bzw. Formular für die Anmeldung, das 
von der Grundschule ausgegeben wurde, entgegengenommen. Bei 
Alleinerziehenden ist der Nachweis über das Sorgerecht und bei ge-
trenntlebenden Erziehungsberechtigten die komplette Anschrift mit 
Telefonnummer des anderen Elternteils und dessen Einverständnis-
erklärung zur Anmeldung an der Schule erforderlich. Wenn ein 
MAXX-Ticket benötigt wird, sollte auch ein Passfoto mitgebracht 
werden. An beiden Anmeldetagen steht die Schulleitung zur indivi-
duellen Beratung zur Verfügung. 

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege? Wir 
beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Kontaktdaten: Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis, Holler-
gasse 14, 74722 Buchen Ansprechpartner: Jutta Landwehr, Tel. 
06281/ 5212-2550 und Jutta Baumgartner-Kniel, Tel. 06281/ 5212-
2551 tägliche Öffnungszeiten: um vorherige Terminabsprache wird 
gebeten

Imkerverein Bauland 1880 e.V.
Imkerversammlung 
Unsere Monatsversammlung im Monat März findet am 13.03.20 um 
19.00 Uhr in der Gaststätte Spall in Ballenberg statt. Wir berichten 
über Neuerungen und Vorhaben. Gäste, Interessierte und Neugieri-
ge sind wie immer willkommen. 
Unser Arbeitseinsatz rund um das Bienenhaus wurde auf den 
07.03.20 verlegt. Los gehts um 9.00 Uhr in der Früh. Werkzeuge wie 
Laubrechen, Heckenscheren, Motorsägen sind mitzubringen. Für 
ein Vesper wird gesorgt. Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
Ebenso möchte ich auf den Hohenheimer Imkertag am 08.03.20 
hinweisen. Nach der Mitgliederversammlung finden ab 13.30 Uhr 
interessante Vorträge statt. 

Suche Kraftfahrer CE für Werkverkehr zwecks Erweiterung 
des Fuhrparks. Wir bieten familiäres Klima, gute Bezahlung und einen 
top gepflegten Fuhrpark. 1000 € Einstiegsprämie.

Kontakt per Telefon 06265/8140 
oder per E-Mail an schmieg@sls.ag 

Facebook & Instagram: SLS Transport AG

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag
2 magere Schweineschnitzel 
und 500 g Rotkraut 

                                     nur 4,44 €NEU!

Rinderbraten zart und mager 100 g 1.28 €

Frisch gebackener Fleischkäse 100 g 1.09 €

Deftige Zungenwurst 100 g 1.19 €

Herzhafte Haussalami 100 g 1.99 €

Täglich frisch: Fleischsalat 100 g 0.97 €

Original Schweizer Emmentaler 45 % Fett i. Tr. 100 g 1.89 €

Original Schweizer Appenzeller 45 % Fett i. Tr. 100 g 2.19 €
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Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

ANGEBOT
VOM 28.2. BIS 5.3.2020
Zarte RINDERROULADEN
auch fertig gefüllt nach Hausfrauen-Art 100 g 1,29 €
Aus eigener Herstellung:
MAULTASCHEN  100 g 0,99 €
Feine, milde LYONER 100 g 1,19 €
Feine, grobe oder Bärluach 

KALBSLEBERWURST 100 g 1,09 €
PFÄLZER SAUMAGEN 100 g 1,09 €
Kesselfrische WIENERLE  100 g 1,19 €
GEFLÜGELSALAT 100 g 1,19 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von M. Schmitt, Osterburken · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 2.3.–6.3.2020
MO: CHILI CON CARNE mit Brötchen 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  GRILLBRATEN mit Bandnudeln oder Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  HALBES HÄHNCHEN mit Pommes oder Brötchen
 Bitte bestellen Sie vor! 5,99 €
FR:  WILDGULASCH mit Knödel 5,99 €
 ROTKRAUT 1,50 €

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

JEDEN MONTAG FRISCHES KESSELFLEISCH:
· Backen, Rüssel, Schälripple, Eisbein, gek. Bauch ·

Schwänzle · Kesselbrühe gratis

Wir sind ein mit dem 5 Sterne Meisterhaft Siegel der 
Deutschen Bauwirtschaft ausgezeichnetes mittel-
ständisches Unternehmen und suchen einen/eine

LKW Fahrer / LKW Fahrerin (m/w/d) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Aufgaben: 
• Geräte- und Materialtransporte
• LKW Wartung incl. Pflege
Voraussetzungen:
• LKW-Führerschein CE/C mit der Schlüsselzahl 95
• Flexibilität und selbständige Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 
Wir bieten:
•  Eine interessante abwechslungsreiche Tätigkeit  

bei sicherem Arbeitsplatz
• Attraktive Vergütung
Wir freuen uns über Ihren Anruf + 49 (6267) 9202-0 
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an mail@mackmull.de.  
                                                                 

Hoch-und Tiefbau

August Mackmull GmbH & Co. KG
Zeisigstr. 1
74834 Elztal-Muckental
www.mackmull.de

Besen „Zum Kolbe“
THEMENWOCHEN BEIM KOLBE

Unsere nächste Öffnungszeit ist vom 4.3. bis 29.3.2020

4.3.–7.3.: Schlachtplatte und Salzfleisch
11.3.–14.3.: alles Saure (Niere, Kutteln, Bohnen…)

18.3.–21.3.: Meerrettich und Sauerbraten
25.3.–28.3.: Haxen (bitte vorbestellen) und Grillbraten

Öffnungszeiten: Mi.–Sa. ab 16 Uhr; 
Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr · Montag + Dienstag Ruhetag 

Auf Ihren Besuch freut sich das Kolbe-Team
Seckach-Waidachshof · Tel. (06291) 416350 oder 6482876 · www.zum-kolbe.de

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d)
zur Containerentladung und Lagerarbeiten auf 450-€-Basis, 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich.

Nähere Auskünfte unter Tel.-Nr. (0 62 93) 92 02 25

Firma Schadler GmbH – Warenaufbereitung – 
74743 Seckach-Großeicholzheim · Friedhofstraße 35–37
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